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Sonntag, 24. Mai 1896. 27. Jahrg.Nr. 21.

Die bestehende Verordnung, nach welcher auf allen öffent¬Kundmachungen.
lichen Wegen und Straßen die Sensen mit der Spitze

nach oben gekehrt zu tragen sind, wird hiemit wieder
in Erinnerung gebrachtDienstag, den 26. Mai ist Nachdem es ferner auch öfter vorkommt, dass Sensen
in der Weise auf Hand oder Fuhrwägen geladen werden, dassVieh= und Krämermarkt.
sie an der einen oder anderen Seite mit der Spitze über dieIm Uebrigen haben die wiederholt verlautbarten Bestim¬
Wagenleitern hinausreichen und dadurch die köperliche Sicher¬mungen zu gelten.
heit der Vorübergehenden arg bedrohen, wird auch ein derartigesDornbirn, am 24. Mai 1896.
Mitführen von Sensen strengstens untersagt.Die Gemeindevorstehung. Die Uebertreter dieser Vorschriften haben eine angemessene
Strafe zu gewärtigen.

Dornbirn, am 24. Mai 1896.Impfung. Die Gemeindevorstehung.
Dieselbe findet in der nächsten Zeit statt.

Die Reihenfolge der Impfung wird im nächsten Gemeinde¬ Ueber freiw. Ansuchen der Geschwister Johann Georg,
blatte bekannt gegeben Agatha, Magdalena, Anna Maria, Hermann,

Maria Anna und Rosina Rein in der Hanggasse hier,Dornbirn, am 24. Mai 1896.
werden mit dg. Bewilligung vom 26. März d. Is., Zl. 3135,Die Gemeindevorstehung.
am 27. Mai l. Is., 9 Uhr, vormittags, im Gasthause
zur „Krone“ in Hatlerdorf nachbezeichnete den Verkäufern geVon Seite der Gemeinde Dornbirn werden 50 Cub.=
mäß Einantwortung vom 28. Marz 1896, Fol. 2056, eigen¬Meter grober Sand aus der Ach, zum Aufführen auf
gehörige, im St.=D. Dornbirn gelegene Realien öffentlich ver¬das Pflaster der unteren Bahnhofstraße, im Offertwege ver¬
steigert, als:geben. 1. Gp.=No. 17336 Obere Boden, Wald 4. Cl., 379 Qu.=Klft.Der Lieferungstermin wird bis 20 Juni d. Is. fest¬

Ausrufspreis fl. 50—.gesetzt
Wald 5. Cl., 1423 Qu.=Klft.2. Gp.=No. 17893 Im Karren,Die Offerte sind bis Donnerstag den 28. d. Mts. im
Ausrufspreis fl. 150•—.Gemeindeamte Thür No. 9 zu überreichen.

3. Gp.=No. 18422 Großer Wald (Knopf), Wald 8. Cl.,
Dornbirn, am 20. Mai 1896. 443 Qu.=Klft.Die Gemeindevorstehung. Wald (Knopf), Wald 8. Cl.,18423 Großer„

629 Qu.=Klft.
Da wiederholt Fälle vorkommen, dass neu erbaute —Ausrufspreis fl. 40

Häuser bezogen u. vermietet werden, bevor die Bewohnungs¬ Wald, Wald 8. Cl., 43318425 Großer4. Gp.=No.
oder Benützungs=Bewilligung ertheilt wurde, so werden Qu.=Klft. (Knopfhiemit alle Bauwerber daran erinnert, dass ein Neubau er Ausrufspreis fl. 15—.

dann als vollendet und benützbar anzusehen ist, wenn die hie¬ 18434 Großer Wald, Vorderschanern, Wald,5. Gp.=No.
zu bestimmte Commission sich gemäß § 60 der Bauordnung

Joch 575 Qu.=Klft.
durch einen Augenschein überzeugt hat, ob genau nach Plan Ausrufspreis fl. 200•—
und den Bestimmungen der Bauordnung gebaut worden se 18467 Großer Wald, Sattelbach, Wald 7. Cl.6. Gp.=Nound die Wohnbestandtheile in vollkommen trockenem Zustande

1 Joch 211 Qu.=Kiftsich befinden, so dass sie ohne Nachtheil für die Gesundheit Ausrufspreis fl. 80•—.
der Benützung überlassen werden können

1872 Großer Wald (untere Aeuelesteg), Wald7. Gp.=No.Hat die Commission dies festgestellt, dann wird der Be¬
7. Cl., 797 Qu.=Klft.wohnungs= oder Benützungs=Consens ausgestellt, und erst nach

•—Ausrufspreis fl. 30Ertheilung desselben darf der Neubau bezogen und benützt
Cl., 1227Wald, Wald 6.18480 Großerwerden. Jedes Zuwiderhandeln ist strafbar und haben die 8. Ep.=No.

Qu.=Klft., SimmerskopfBetreffenden sich die gesetzlichen Folgen eigenmächtigen Vor¬
Ausrufspreis fl. 40•—.gehens selbst zuzuschreiben. Die Bauvollendung ist im Ge¬

meindeamte anzumelden 18482 Großer Wald (Sattelbach), Wald 6. Cl.,9. Gp.=No.
782 Qu.=Klft.Dornbirn, den 24. Mai 1896. Ausrufspreis fl. 20•—.Die Gemeindevorstehung.
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